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1. Mai – traditionsreicher Tag und Maibaum-Fest für alle  
Staatsfeiertag, Tag der Arbeit – Grund für alle, gemeinsam zu feiern. Beliebte Bräuche sollen nämlich 
bewahrt werden. Das Maibaumaufstellen gehört dazu – gilt dieser Baum doch als Fruchtbar-
keitssymbol, als Zeichen des Wachstums, als Zeichen der Freude, des Glücks, des sozialen Zusam-
menhalts und der Gemeinschaft. Daher wird jetzt schon auf den letzten Tag im April hingewiesen. Die 
Bediensteten der Stadtgemeinde Langenlois laden alle ein, beim traditionellen Maibaumaufstellen in 
Langenlois am Holzplatz dabei zu sein. Das Ritual, das bereits Jahrhunderte überdauert hat, findet am  
Samstag, dem 30. April 2010 ab 18 Uhr  
statt.  
Möge auch der Wettergott mitspielen, denn für die Gäste soll es ein besonders unterhaltsamer Abend 
werden. Kulinarisch versorgt wird man in den Schanigärten. 
Eine Luftburg und der Kinderschminktisch werden ganz sicher für die Kinder Anziehungspunkt 
werden.  
Die Stadtkapelle Langenlois umrahmt ab 18.30 Uhr den Festakt. Die Übergabe des Maibaumes an den 
Bürgermeister erfolgt zu musikalischen Klängen der Liedertafel Langenlois um 19 Uhr.   
Ab 19.30 Uhr spielt nochmals die Stadtkapelle auf, bevor um 20 Uhr die "Kamptal Krainer" am 
Holzplatz auftreten. 



Die Bausaison hat wieder begonnen 
Im Zuge von Kanalbau- und Wasserleitungsbauarbeiten finden auf Teilbereichen der folgenden 
Gemeindestraßen Bauarbeiten statt: 

 Sonnenstraße im Zeitraum Mai 2011, 
 Haindorfer Vögerlweg im Zeitraum April bis Mai 2011, 
 Schotterstraße in Richtung Lange Sonne im Zeitraum Mai bis Juni 2011 und  
 Janusweg im Zeitraum April 2011. 

Mit Behinderungen für den Straßenverkehr muss gerechnet werden. Wir ersuchen um Ihr 
Verständnis. 
 

Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Langenlois  
13. Änderung 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Langenlois beabsichtigt für die Katastralgemeinden Langenlois, 
Haindorf, Gobelsburg, Schiltern, Unterreith und Zöbing, den geltenden Flächenwidmungsplan 
aufgrund des § 22 Abs.1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976, LGBL. 8000-23, abzuändern. 
Der Entwurf, verfasst von der Dipl.Ing. Porsch ZT GmbH., 3950 Gmünd, wird gemäß § 21 Abs.1  
NÖ Raumordnungsgesetz 1976, LGBl. 8000-23, durch sechs Wochen, das ist in der Zeit vom  
18. April bis 31. Mai 2011 während der Amtsstunden im Stadtamt zur allgemeinen Einsicht 
aufgelegt. Jeder ist berechtigt, innerhalb der Auflagefrist zum Entwurf der Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes schriftlich Stellung zu nehmen. 
Bei der endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat werden rechtzeitig abgegebene Stel-
lungnahmen in Erwägung gezogen. Der Verfasser bzw. die Verfasserin einer Stellungnahme hat aber 
keinen Rechtsanspruch, dass seine bzw. ihre Anregung in irgendeiner Form berücksichtigt wird. 
 

Wasserzähler nicht aus den Augen lassen: 
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass der Wasserzähler für die öffentliche Wasserver-
sorgung öfters im Jahr kontrolliert werden soll. Leider kommt es immer wieder zu bösen Über-
raschungen, wenn im Zuge der Wasserzählerablese, plötzlich hunderte Kubikmeter Wasser gemes-
sen wurden, die auf Grund einer schadhaften Leitung ausgeflossen sind. 
Besonders schlimm kann es werden, wenn man sogar die Jahresablese nicht vornimmt, sondern nur 
eine gewohnte Menge schätzt (was vorkommen soll). Dann fällt ein Mehrverbrauch im Extremfall 
erst nach fünf Jahren auf und die Rechnung für den Betroffenen kann sich auf tausende Euro 
belaufen. Sollte bei der Kontrolle der Verdacht auf erhöhten Wasserverbrauch festgestellt werden, 
wäre sofort ein Installateur, und wenn erforderlich, das Wasserwerk beizuziehen. 
 

Es ist wieder Frühling 
Die langersehnte warme Jahreszeit wird in verschiedenster Form begrüßt. Demnächst am Programm: 

 Arche Noah 
Beim Bio-Jungpflanzenverkaufstag am 29. und 20. April kann man im Schaugarten  Schiltern 
ohne Hektik aussuchen, einkaufen und sich beraten lassen. 
Am 1. Mai wird der Arche Noah-Jungpflanzenmarkt –  das ist Österreichs größter Raritäten-
Pflanzenmarkt – wieder Anziehungspunkt sehr vieler Gartenliebhaber sein. Vielleicht kommen  
auch Sie vorbei. Neben dem Kunsthandwerksmarkt und der Schmankerlstraße gibt es auch 
Gartenführungen und Kinderprogramm. 

 Kamptaler Weinfrühling 
Für Freunde des Grünen Veltliners, Rieslings & Co ist der Kamptaler Weinfrühling ein Fixtermin. 
Der Weinverkostungsreigen findet mit den "Vinovativen Weintagen" am 30. April und 1. Mai 
statt, die dann auch noch am 7. und 8. so wie die "Tour de Vin" fortgesetzt wird. 
 


